
Entsorgungsplan 2026 
 
 
Gebühren Graugut Gebühren Grüngut 
    
Marken    (Einzelmarken) (Jahresvignetten) 
        17 Liter 1/2 Marke Fr.    1.25  140 Liter Fr.    8.00 Fr. 140.00 
        35 Liter 1    Marke Fr.    2.50  240 Liter Fr.  16.00 Fr. 240.00 
        60 Liter 2    Marken Fr.    5.00  660 Liter Fr.  45.00 Fr. 660.00 
      110 Liter 3    Marken Fr.    7.50  770 Liter Fr.  60.00 Fr. 770.00 
      
Containermarken   Bündel   
bis 600 Liter Containermarke Fr.  42.00 für Strauch- und Baumschnitt  Fr.    8.00 
bis 800 Liter Containermarke Fr.  55.00 (max. Länge 1 m; Durchmesser 50 cm; Gewicht 20 kg) 
 
Marken: Bezug nur ganze Bögen (10 Marken/Bogen = Fr. 25.00) 
 

   

Sperrgut      
Kleinsperrgut  Fr.    6.00   
(max. 100 cm x 50 cm x 50 cm und max. 15 kg)  
      
Grobsperrgut  Fr.    9.00    
(max. 200 cm x 150 cm und max. 25 kg)    
    
Gebühren Kunststoffsammelsäcke   

 110 Liter  Fr. 39.00 pro Rolle (10 Säcke) 
   60 Liter  Fr. 24.00 pro Rolle (10 Säcke) 
 
Kadaverentsorgung und Schlachtabfälle  

- Kadaver / Schlachtabfälle: Kilopreis gemäss vorgegebenem Tarif der Standortgemeinde Mandach. 
- Rechnungsstellung erfolgt ab 50 kg / Jahr / Lieferant, sofern der Gesamtbetrag von Fr. 20.00 nicht 
  unterschritten wird. Die ersten 50 kg werden ebenfalls weiterverrechnet. 
- Die Tierhalter / Entsorger haben die Ablieferung auf der Liste der Kadaverstelle Mandach zwingend  
  einzutragen. 
 
Verbrennen und Deponieren  

- Das Verbrennen und wilde Deponieren von Abfällen ist verboten und somit strafbar. Auch das  
  Entsorgen von Grüngut und Grünschnitt (Rasen oder Sträucher, etc.) im Wald ist verboten. 
- In Wohngebieten ist das Verbrennen von natürlichen Wald-, Feld- und Gartenabfällen im Freien ebenfalls  
  verboten und somit strafbar. 
- Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen von Abfällen im Freien auf öffentlichem und privatem  
  Grund (z.B. Flur, Wald, Gewässer, Anlagen, Strassen oder Plätzen) ist verboten.  
 
Hinweise zu den Papier- und Kartonsammlungen 

- Altpapier und Karton sind separat zu bündeln. 
- Das Sammelgut am Sammeltag möglichst nahe an den Strassenrand oder unter den gedeckten 
  Hauseingang stellen. Bei Regen sollte das Sammelgut zugedeckt werden. 
- Die Sammlerinnen und Sammler sind Ihnen sehr dankbar, wenn die Bündel nicht zu schwer sind. 
 
Hinweis zur Grüngutentsorgung 

- Grüngutcontainer während den Wintermonaten bestenfalls in die Garage stellen und erst am Abfuhrtag  
  (donnerstags) an die Strasse stellen. So kann verhindert werden, dass das Grüngut am Boden des  
  Containers anfriert.  
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Sammelstelle Zeughaus  Entsorgungsbetriebe  Auskunftsstellen 
     
Schlatterstrasse  Häfeli Brügger AG  Gemeindekanzlei 
5316 Leuggern  Zelgli 10a  Schulweg 1 
  5313 Klingnau  5316 Leuggern 
Öffnungszeiten  056 267 55 55  056 268 60 60 
Mi:  16.30  – 18.00 Uhr  info@haefeli-bruegger.ch  gemeindekanzlei@leuggern.ch 
Sa:  09.00  – 11.00 Uhr  www.haefeli-bruegger.ch  www.leuggern.ch 
Sa 13.06.2026 geschlossen     
  KVA Turgi  Grün- und Graugutabfuhr 
Kunststoff, PET  Landstrasse 4  Obrist Transport + Recycling AG 
Bauschutt, Elektroschrott,  5300 Turgi  Industriestrasse 13 
Alteisen, Papier, Karton  056 201 91 11  5432 Neuenhof 
  info@kvaturgi.ch  056 416 03 00 
Frei zugänglich:  www.kva.ch  info@obrist-transporte.ch 
Glas, Öl, Kaffeekapseln,    www.obrist-transporte.ch 
Batterien, Dosen und Büch-     
sen aus Aluminium, Texti-     
lien und Schuhe     
     
An Sonn- und allgemeinen     
Feiertagen sowie nachts   
zwischen 19.00 und 08.00   
Uhr ist das Entsorgen     
untersagt.     
   
Sammelstelle Zeughaus Leuggern  Verkaufsstellen 
     
    Volg Detailhandels AG 
    Kommendeweg 8 
    5316 Leuggern 
     
    Verkauf von: 
    - Graugutmarken 
    - Bündelmarken für Äste  
    - Grüngut Einzelmarken 
    - Grüngut Jahresvignetten 
    - Kunststoffsammelsack 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Richtung Böttstein /  
Brugg 

Abzweigung 
Fehrenthal / 
Schlatt 

 Zeughaus 
Schlatterstrasse  

Richtung 
Kleindöttingen 
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Abfallart / Sammlungen Piktogramme WAS gehört dazu? WAS gehört NICHT dazu? Bereitstellung

Kehrichtabfuhr
(gebührenpflichtig)

Brennbarer Kehricht, soweit nicht 
recycelbar oder kompostierbar wie: 
Plastik, Lederwaren, Staubsaugersäcke, 
Hygieneartikel, Papierwindeln, 
Pizzaschachteln, Katzenstreu, Asche

Kleinsperrgut (orange Marke)
mit max. 100 cm x 50 cm x 50 cm Grösse 
und max. 15 kg Gewicht

Grobsperrgut (gelbe Marke)
mit max. 200 cm x 150 cm Grösse und 
max. 25 kg Gewicht

Alles, was gesondert entsorgt werden kann

Sperrgut
Kann bei Häfeli Brügger AG, Klingnau
(056 267 55 55), gegen Bezahlung abgegeben 
werden:
Mo., Di., Do., Fr.: 13.00 - 17.00 Uhr
Mi.: 09.00 - 11.00 Uhr / 13.00 - 18.00 Uhr 
Sa.: 09.00 - 14.00 Uhr

Am Abfuhrtag (bis 7.00 Uhr) bereitstellen

In Kehrichtsäcken mit den offiziellen 
Gebührenmarken sowie in Containern mit 
Containermarken, Klein- oder Grobsperrgut mit 
aufgeklebten Gebührenmarken

Grüngut
(gebührenpflichtig)

Rasenschnitt, Gras, Unkräuter, Laub-, 
Baum-, Sträucher- und Heckenschnitt, 
Schnittblumen, sämtliche pflanzliche 
Abfälle, Häckselgut (holziges 
Schreddermaterial), Balkon- und 
Zimmerpflanzen, verbrauchte 
Pflanzenerde, Kleintiermist und 
natürliches Streumaterial, Rüstabfälle, 
Eierschalen, Kaffee- und Teesatz inkl. 
Filterpapier, Federn, Haare, Speisereste, 
kompostierbare Säcke sind erlaubt

Zigarettenkippen, Steine und Kehricht, Asche 
und Glas, Windeln, Alufolien, Katzenstreu, 
Kaffeekapseln und Werkstoffe, Plastiksäcke, 
Abfallbeutel, Kaffeerahmbecher und PET, 
Grosstiermist, Hundekot, Karton, Papier

Neophyten dürfen nicht der Grüngutabfuhr 
mitgegeben werden, sondern sind der 
Kehrichtabfuhr zur Verbrennung mitzugeben: 
www.ag.ch > Verwaltung > Departement 
Gesundheit und Soziales > Verbraucherschutz 
> Chemie- & Biosicherheit > Neobiota > 
Prioritäre invasive Neophyten

Am Abfuhrtag (bis 7.00 Uhr) bereitstellen

In Grüngutcontainern mit Marken

Strauch- und Baumschnitt in verschnürten 
Bündeln (kein Metalldraht) max. Länge: 1 m, 
Durchmesser 50 cm und
max. 20 kg, mit Bündelmarke

Häckseldienst
(bis 15 Min. gratis;
danach kostenpflichtig)

Schnittgut von Sträuchern und Bäumen, 
Häckselgut muss eigenkompostiert 
werden oder ist der Grüngutabfuhr 
mitzugeben

max. 35 cm  Durchmesser

Küchenabfälle, kompostierbare Kleinabfälle Detailangaben siehe Publikation im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde.
Anmeldung vor Häckselaktion bei
Fuchs Thomas, Leuggern,
Tel. 056 245 79 12 / 079 438 58 53

Papier und Karton Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Bücher, 
Papiersäcke, Prospekte, etc.

Karton separat gebündelt

Am Abholtag bis 7.00 Uhr bereitstellen

Gut verschnürte Bündel, keine losen Bündel, 
handlich u. tragbare Bündel, nicht in Säcken, 
nicht in Schachteln

Nicht zu schwer: Abholung erfolgt teilweise 
durch Kinder

Oder bei der Sammelstelle Zeughaus, 
Leuggern

Permanente Sammelstellen Piktogramme WAS gehört dazu? WAS gehört NICHT dazu? Bereitstellung Ablieferungs- und Sammelplatz Bemerkungen
Metall Rein metallische Gegenstände kleineren 

Umfanges, z.B. Alupfannen, Aluformen
Sammelstelle Zeughaus, Leuggern

Öffnungszeiten beachten

Altöl Motorenöle, Haushaltsöle Benzin, Sprit, Petrol, Gifte, Säuren, Laugen, 
Farben

In Sammelfässer giessen; kleinere Mengen von 
Altöl sind getrennt nach Motoren- bzw. 
Getriebeöl und Speiseöl in die dafür zur 
Verfügung stehenden Behälter einzufüllen

Sammelstelle Zeughaus, Leuggern

Frei zugänglich

Behälter wieder mitnehmen. Auf keinen Fall in die Kanalisation 
giessen!

Nur Mengen bis 10 Liter / Anlieferung

Einwurf an Sonn- und allgemeinen Feiertagen und nachts zwischen 
19.00 und 8.00 Uhr verboten

Weissblech sowie Dosen und 
Büchsen aus Aluminium

Alufolien, Getränkebüchsen, alle Büchsen 
und Dosen, die ganz oder wenigstens zu 
grösseren Teilen aus Stahlblech bestehen

Etiketten entfernen, im Spülwasser waschen Sammelstelle Zeughaus, Leuggern

Frei zugänglich

Einwurf an Sonn- und allgemeinen Feiertagen und nachts zwischen 
19.00 und 8.00 Uhr verboten

Autobatterien und 
Akkumulatoren

Auto- und Motorradbatterien Bei Autogarage oder Häfeli Brügger AG, 
Klingnau

Batterien nie ausleeren! Inhalt ist giftig!

Batterien Alte Trockenbatterien, wie sie in 
Haushaltungen vorkommen, Kleinakkus 
für Handlampen

Sammelstelle Zeughaus, Leuggern             

Bei Verkaufsstellen zurückgeben

Häfeli Brügger AG, Klingnau

Batterien nie ausleeren! Inhalt ist giftig!

Inert- und Bauschutt Kleinere Mengen:
Aushub, Steine, Erde, Ton- und 
Betonröhren, Blumenschalen, 
Fensterglas, Kristallglas, Keramik, 
Bachsteine, Gips, Porzellan

Glühlampen, Entladungslampen, Teer, Belag, 
Metalle, brennbares Material, Keramik, 
Holzabfälle, Kunststoffteile

Zeughaus, Leuggern: Für kleine Mengen

Öffnungszeiten beachten

Von 0 kg bis zu ca. 50 kg / Anlieferung

Elektrische und elektronische 
Haushaltsgrossgeräte

Grossgeräte wie Backöfen, 
Waschmaschinen, Kühlschränke, 
Kühltruhen, etc.

Beim Kauf neuer Geräte dem Händler 
zurückgeben

Offizielle SENS Sammelstelle (Häfeli Brügger 
AG, Klingnau)
www.erecycling.ch

Elektrische und elektronische 
Geräte aus Informatik, 
Unterhaltung, Büro und 
Kommunikation sowie 
Haushaltskleingeräte

Radios, TV-Geräte, Computer, 
Plattenspieler, Stereoanlagen, 
Staubsauger, Küchengeräte, 
Kaffeemaschinen, etc.

Grossgeräte wie Backöfen, Waschmaschinen, 
Kühlschränke, Kühltruhen, etc.

Beim Kauf neuer Geräte dem Händler 
zurückgeben

Offizielle SENS Sammelstelle (Häfeli Brügger 
AG, Klingnau)
www.erecycling.ch

Sammelstelle Zeughaus, Leuggern
Öffnungszeiten beachten

Glas Einmachgläser, Einweggläser, 
Einwegflaschen

Nach Farben sortieren Sammelstelle Zeughaus, Leuggern

Frei zugänglich

Einwurf an Sonn- und allgemeinen Feiertagen und nachts zwischen 
19.00 und 8.00 Uhr verboten

Kapseln aus Aluminium Nespresso-Kaffeekapseln aus Aluminium Kaffeekapseln aus Kunststoff Sammelstelle Zeughaus, Leuggern

Frei zugänglich

Einwurf an Sonn- und allgemeinen Feiertagen und nachts zwischen 
19.00 und 8.00 Uhr verboten

Kunststoff PET-Getränkeflaschen, Gartenschlauch, 
Elektrokabel, Kabelkanäle, Silofolien, 
Landwirtschaftsfolien, Sagex und Styropor 
(weiss oder farbig), Getränkekarton, Tetra-
Verpackungen

Sammelstelle Zeughaus, Leuggern 
Öffnungszeiten beachten

oder

Häfeli Brügger AG, Klingnau

Leuchten und Leuchtmittel Alle Arten von Entladungslampen, 
Neonröhren, Energiesparlampen

Bei Verkaufsstelle zurückgeben

Offizielle SENS Sammelstelle (Häfeli Brügger 
AG, Klingnau)
www.erecycling.ch

Getränkeverpackungen aus 
PET

Nur Materialien mit dem entsprechenden 
Kennzeichen

Alle übrigen Kunststoffe, Öl- und Essigflaschen Bei der Verkaufsstelle zurückgeben oder 
Sammelstelle Zeughaus, Leuggern
Öffnungszeiten beachten

Pneus Auto- und Motorradpneus Es werden keinerlei Pneus mit dem 
ordentlichen Kehricht mitgenommen

Bei Autogaragen und Verkaufsstellen 
zurückgeben

Sonderabfall Gifte, Säuren, Lösungsmittel, 
Medikamente, Quecksilber, Laugen, 
Reinigungsmittel, Farbreste, Spritzmittel, 
Fotochemikalien, Thermometer, 
Nagellack, Düngerreste

Altöl gehört in die Sammelfässer Wenn möglich in den Originalbehältern und 
Gebinden zurückgeben

Zurück an Verkaufsstelle von aargauischen 
Apotheken und Drogerien

Nie in den Kehrichtsack!
Die verschiedenen Stoffe nie zusammenschütten.
Gebinde beschriften, auf keinen Fall in die Kanalisation schütten.

Textilien und Schuhe Noch brauchbare Kleidungsstücke und 
Schuhe aller Art und Grösse

Lumpen, Skischuhe In verschnürten Plastiksäcken Bei den bereitgestellten Kleidercontainern; 
Standorte:
- Zeughaus, Leuggern
- Garage Meisel AG, Leuggern
- Altes Michhüsli, Gippingen
- Hauptstrasse 39, Leuggern                                            
                                                         
Kleidercontainer frei zugänglich oder an den 
Sammeldaten bereitstellen

Verteilen der Sammelsäcke:        Donnerstag, 19. Februar 2026                                                   
Einsammeln der Sammelsäcke:  Donnerstag, 26. Februar 2026

Tierkadaver
(ab 50 kg/Jahr/Lieferant 
gebührenpflichtig)

Kleintierkadaver bis max. 200 kg (Vögel, 
Hunde, Katzen, andere Haustiere)

Grosstiere; diese sind der GZM Extraktionswerk 
AG, Lyss, Tel. 032 387 47 47, direkt zum 
abholen zu melden und die Kosten durch den 
Besitzer zu bezahlen

Kadaversammelstelle Mandach
Hauptstrasse, 5318 Mandach

Durchgehend geöffnet

Bitte Ablieferung eintragen (siehe Rückseite)

Sammeltag

Jeden Mittwoch

Am Donnerstag: Von April bis November wöchentlich und von Dezember bis März alle zwei Wochen

Änderung bei Feiertagen:
Verschiebedatum infolge Auffahrt (14. Mai 2026) ist Freitag, 15. Mai 2026                                                                                                                                                                                    
Verschiebedatum infolge Fronleichnam (4. Juni 2026) ist Freitag, 5. Juni 2026                                                                    

Bei der Abfuhr vom Donnerstag 15. Januar 2026, darf ein Tannenbaum pro Haushalt gratis abgegeben werden

Dienstag,  31. März 2026
Dienstag,    5. Mai 2026
Dienstag,  13. Oktober 2026
Dienstag,  10. November 2026

Samstag, 21. Februar 2026   (Jungwacht & Blauring Leuggern)
Samstag, 8. August 2026     (Jungwacht & Blauring Leuggern)

Jan. Feb. Mrz. April - November Dez.
15 12 12 Erste Sammlung Donnerstag, 2. April 2026 3
29 26 26 Letzte Sammlung, Donnerstag, 26. November 2026 17

31


